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A. Das Amt des Notars   Kapitel 1

11 Kersten 

III.  Elektronisches Urkundenarchiv, Urkundensammlungen

Das Elektronische Urkundenarchiv wird nach § 78h Abs. 1 BNotO als technisch 
zentrales Archiv von der Bundesnotarkammer als Urkundenarchivbehörde betrieben. 
Es ist nach § 78i BNotO technisch so zu errichten, dass der Zugang zu den im Elek-
tronischen Urkundenarchiv verwahrten elektronischen Dokumenten und den darin 
geführten Verzeichnissen ausschließlich der jeweils für die Verwahrung zuständigen 
Stelle zusteht. Im Elektronischen Urkundenarchiv werden das Urkundenverzeichnis, 
das Verwahrungsverzeichnis sowie die elektronische Urkundensammlung geführt. 
Die Einrichtung des Elektronischen Urkundenarchivs ist für die Bundesnotarkammer 
eine Pfl ichtaufgabe. Die Notarinnen und Notare sind zur Nutzung des Elektronischen 
Urkundenarchivs verpfl ichtet! Die Bundesnotarkammer ist jedoch nicht selbst die 
Verwahrstelle, sondern stellt lediglich die Infrastruktur zur Verfügung.

Die Regelungen in Abschnitt 11 der NotAktVV (§§ 54 ff . NotAktVV) dienen der 
Umsetzung der Verordnungsermächtigung in § 78h Abs. 4 BNotO für das Elektro-
nische Urkundenarchiv (und in § 78k Abs. 5 BNotO für den noch nicht in Betrieb 
befi ndlichen Elektronischen Notariatsaktenaktenspeicher). Diese Vorschriften ver-
pfl ichten das BMJV, nähere Bestimmungen zur Einrichtung, zur Führung, zum tech-
nischen Betrieb, zu den Einzelheiten der Datenübermittlung und -speicherung und 
-sicherungsberechtigungen zu treff en. Nach § 61 Abs. 1 Nr. 1 NotAktVV hat die 
Anmeldung der zugangsberechtigten Personen beim Elektronischen Urkundenar-
chiv mit zwei voneinander unabhängigen Sicherungsmitteln zu erfolgen. Für den 
Zugang zur elektronischen Urkundensammlung muss eines dieser Sicherungsmitteln 
eine kryptographische Hardwarekomponente darstellen. Insoweit ist vorgesehen, dass 
die zugangsberechtigte Person über eine Smartcard (kryptographisches Hardware-
element – Signaturkarten für Notare und Notarvertreter sowie Mitarbeiter-Urkun-
denarchivkarte, die über ein Kartenlesegerät eingelesen werden) mit einem darauf 
gespeicherten kryptographischen Schlüssel verfügt und bei der Anmeldung eine PIN 
(Wissenselement) eingibt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Zugang zur elekt-
ronischen Urkundensammlung nur durch den jeweils Zugangsberechtigten erfolgt.

Nach § 1 NotAktVV führt der Notar ab dem 01.01.2022 die folgenden Verzeichnisse:
1. das Urkundenverzeichnis
2. das Verwahrungsverzeichnis.

Das Urkundenverzeichnis dient der Erschließung der Urkundensammlung (§ 31 
NotAktVV), der elektronischen Urkundensammlung (§ 34 NotAktVV), der Son-
dersammlung (§ 37 NotAktVV) und der Erbvertragssammlung (§ 32 NotAktVV) 
und wird ausschließlich elektronisch geführt. Das Verwahrungsverzeichnis ist ein 
Verzeichnis über Verwahrungsmassen, die nach § 23 BNotO, §§ 57 bis 62 BeurkG 
entgegengenommen werden, vgl. § 76 Abs. 3 BeurkG. Für davor entgegengenom-
mene Verwahrungsmassen, also auch für über den 01.01.2022 hinaus noch aktive 
Verwahrungsmassen, sind weiterhin die Verwahrungs- und Massebücher sowie die 
Namensverzeichnisse zum Massenbuch und die Anderkontenliste nach den bisheri-
gen Bestimmungen zu führen. Erstmals können »Altmassen« ab dem 01.01.2023 in 
das Verwahrungsverzeichnis übertragen werden.
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Kapitel 1   Die Aufgaben des Notars in der Rechtsordnung

12  Kersten 

Zugang zum elektronischen Urkundenarchiv und damit auch zum Urkunden- und 
Verwahrungsverzeichnis haben nur die Notarinnen bzw. der Notar und die von ihnen 
hierzu berechtigten Mitarbeiter im Notariat. Die »Urkundenräume« im elektronischen 
Urkundenarchiv sind streng voneinander abgeschottet, so dass eine Verbindung zwi-
schen einer eigenen Urkunde des Notars und einer fremden Urkunde eines anderen 
Notars nicht hergestellt werden kann.

Technisch erfolgt die rechtlich verbindliche Führung des Urkundenverzeichnisses durch 
die Notarinnen und Notare über die Software XNP, eine von der Bundesnotarkam-
mer bereitgestellte Basisanwendung, und zwar im Modul »Urkundenverzeichnis«. 
Allerdings ist – wie bisher für die frühere Urkundenrolle auch – die Vorbereitung 
der Daten in anderer Notariatssoftware möglich. Anstelle des Ausdrucks (§ 6 Abs. 1, 
§ 17 Abs. 1 Satz 3 DONot a.F.) ist ab dem 01.01.2022 der Import der Daten in das 
Urkundenverzeichnis erforderlich. Mittels des Urkundenverzeichnis-Moduls in XNP 
können für die Amtsprüfung Jahresabschlüsse und weitere Übersichten erstellt werden. 
Die Führung des Verwahrungsverzeichnisses erfolgt technisch ebenfalls vornehmlich 
über die Software XNP mit dem allen Notarinnen und Notaren bereitgestellten Modul 
»Verwahrungsverzeichnis«. Auch hier ist es möglich, die Führung des Verzeichnisses 
in anderer Notariatssoftware vorzubereiten und die Daten von dort in die offi  zielle 
Software zu importieren. Auch im Verwahrungsverzeichnis-Modul in XNP können 
für die Amtsprüfung Jahresabschlüsse und weitere Übersichten erstellt werden.

Hilfreich zum Erlernen der Anwendungen im elektronischen Urkundenarchiv sind 
die Erklärfi lme der Bundesnotarkammer unter https://www.elektronisches-urkun-
denarchiv.de/elektronisches-urkundenarchiv/das-gesetz dort unter der Rubrik intern. 
Hier befi nden sich auch entsprechende Checklisten, Merkblätter und FAQs zum 
elektronischen Urkundenarchiv.

Sowohl das XNP-Modul »Urkundenverzeichnis« als auch das XNP-Modul »Verwah-
rungsverzeichnis« bieten die Möglichkeit, über die Funktion »Jahresabschluss« ver-
schiedene Übersichten zu erstellen. Die jährlich bei den Aufsichtsbehörden abzulie-
fernden Übersichten über Urkundsgeschäfte und über Verwahrungsgeschäfte gem. 
§ 7 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 DONot n.F. können aus dem Urkundenverzeichnis bzw. 
dem Verwahrungsverzeichnis exportiert werden, sofern sie nicht aus einer Notariats-
software dritter Anbieter erstellt werden. Der Export aus dem Urkundenverzeichnis 
ähnelt der bisherigen Urkundenrolle, der Export aus dem Verwahrungsverzeichnis dem 
bisherigen Massenbuch. Beide Module bieten zudem die Möglichkeit, eine Übersicht 
über Beteiligte im Urkundenverzeichnis und im Verwahrungsverzeichnis zu erstellen. 
Im Urkundenverzeichnis kann zusätzlich eine Übersicht der verwahrten Erbverträge, 
im Verwahrungsverzeichnis eine Anderkontenliste erstellt werden. Aufgrund ihrer 
Datenbankstruktur können beide Verzeichnisse problemlos nach bestimmten Merk-
malen gefi ltert werden, etwa nach dem Geschäftsgegenstand.

Den Aufsichtsbehörden ist gem. § 93 Abs. 4 Satz 1 BNotO Einsicht in die Akten, 
Verzeichnisse und Bücher sowie die in der Verwahrung der Notarin oder des Notars 
befi ndlichen Urkunden zu gewähren. Nach § 93 Abs. 4 Satz 3 BNotO bleibt allerdings 
§ 78i BNotO hiervon unberührt. Danach steht der Zugang zu den Verzeichnissen sowie 
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A. Das Amt des Notars   Kapitel 1

13 Kersten 

zu den im Elektronischen Urkundenarchiv verwahrten Dokumenten ausschließlich 
der für die Verwahrung zuständigen Stelle, also im Regelfall der Notarin bzw. dem 
Notar, zu. Aufgrund dieser Regelung ist der Zugang zu den elektronisch geführten 
Akten und Verzeichnissen ausschließlich über einen Rechner im Notarbüro mög-
lich. Die Notarin oder der Notar sind gem. § 17 Abs. 1 DONot n.F. verpfl ichtet, der 
Aufsichtsbehörde für die Dauer der Prüfung einen uneingeschränkten Lesezugriff  auf 
alle Dateien zu gewähren. Um dies sicherzustellen, muss die Notarin oder der Notar 
alle notwendigen Auskünfte erteilen und Hilfestellungen geben. Praktisch führt diese 
Rechtslage dazu, dass die Amtsprüfung weiterhin im Wesentlichen in den Büroräu-
men der Notarin oder des Notars stattfi ndet und vor Ort Einsicht in alle Akten, 
Verzeichnisse und Bücher gewährt wird. Dem Notarprüfer können die Verzeichnisse 
auch als PDF-Export oder als Ausdruck zur Verfügung gestellt werden. Dies ermög-
lich eine Prüfung in der Art, wie sie bisher anhand von Urkundenrolle und Massen-
buch möglich war. Weiterhin kann die Aufsichtsbehörde einzelne Bestandteile von 
Akten und Verzeichnissen (also insbesondere einzelne Urkunden und Nebenakten) 
zur Prüfung auch außerhalb der Geschäftsstelle verbringen. Dies kann wie bisher 
in Papierform geschehen; alternativ dazu können die Dateien der Aufsichtsbehörde 
auch auf einem allgemein gebräuchlichen Datenträger oder auf einem abgesicher-
ten elektronischen Übermittlungsweg zur Verfügung gestellt werden, § 17 Abs. 6 
DONot. Der Inhalt des Urkunden- oder Verwahrungsverzeichnisses kann auch für 
mehrere Jahre angefordert werden, § 17 Abs. 2 Satz 2 DONot. Unabhängig davon, 
dass die Aufsichtsbehörden im Rahmen ihrer Befugnisse nach § 93 BNotO umfas-
send Auskunft verlangen können, ordnet die DONot die Übermittlung folgender 
Dokumente an die Aufsichtsbehörden an:
1. Turnusgemäße Übermittlung ohne weitere Auff orderung durch die Aufsichtsbe-

hörde, § 16 Abs. 1 DONot: Jährliche Übersicht über Urkundsgeschäfte, § 7 
DONot, jährliche Übersicht über Verwahrungsgeschäfte oder Fehlanzeige, § 9 
DONot; ggf. vierteljährliche Übersicht über die ständige Vertretung, § 19 Abs. 5 
DONot;

2. Anlassbezogene Übermittlung ohne weitere Auff orderung durch die Aufsichtsbe-
hörde, § 16 Abs. 2 DONot: Übersicht über die Verwahrungsgeschäfte bei Erlan-
gung der Verwahrungszuständigkeit, § 9 Abs. 5 DONot; Anzeige über die vorzei-
tige Beendigung der Vertretung, § 19 Abs. 5 Satz 2 DONot;

3. Übermittlung auf Anforderung der Aufsichtsbehörde, insbesondere im Rahmen 
der Amtsprüfung: Beteiligtenübersicht des Urkunden- und Verwahrungsverzeich-
nisses, § 17 Abs. 3 DONot; Auswertungen nach Kriterien des Urkunds- und Ver-
wahrungsverzeichnisses (»Detailsuche«), § 17 Abs. 4 DONot; Saldenbestätigung 
der anderkontoführenden Bank, § 17 Abs. 5 DONot.

1.  Das Urkundenverzeichnis

Der Notar führt ab dem 01.01.2022 nach § 55 Abs. 1 BeurkG ein elektronisches 
Verzeichnis über Beurkundungen und sonstige Amtshandlungen. Dieses Urkunden-
verzeichnis führt der Notar nach § 55 Abs. 2 BeurkG im Elektronischen Urkunden-
archiv. Es übernimmt aufgrund seiner elektronischen Form zugleich die Funktionen 
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des Namensverzeichnisses und des Erbvertragsverzeichnisses. Eine Beteiligtenliste wird 
im Urkundenverzeichnis bei Bedarf erzeugt, und zwar im Modul »Jahresabschluss«.

Sind Notarinnen und Notare »in Sozietät« verbunden, so führt jeder sein »eigenes« 
Urkundenverzeichnis. Einsicht in das Urkundenverzeichnis haben nur die Notarin/
der Notar und berechtigte Notarmitarbeitende (Gleiches gilt für das Verwahrungs-
verzeichnis).

Nähere Bestimmungen zu Inhalt und Führung des Urkundenverzeichnisses werden in 
Abschnitt 2 der NotAktVV getroff en (BeckOK BeurkG/Eble, § 1 NotAktVV Rn. 2; 
Weingärtner/Frohn, § 1 NotAktVV Rn. 2).

Bei den Eintragungen in das Urkundenverzeichnis ist das Folgende zu beachten:

In das Urkundenverzeichnis sind gem. § 7 Abs. 1 NotAktVV einzutragen
1. Niederschriften (§§ 8, 36 und § 38 des Beurkundungsgesetzes), hierunter fallen

 – Niederschriften gem. § 8 BeurkG (Beurkundung von Willenserklärungen), 
z.B. Grundstückskaufverträge, Grundstücksübergabeverträge, Gesellschaftsver-
träge, Testamente, Erbverträge, Erb- und Pfl ichtteilsverzichte, Eheverträge und 
Scheidungsvereinbarungen, Zwangsvollstreckungsunterwerfungen,

 – Niederschriften gem. § 36 BeurkG (Beurkundung anderer Erklärungen sowie 
sonstiger Tatsachen oder Vorgänge), z.B. Gesellschafterversammlungen einer 
GmbH, Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft, Verlosungen, Auslosun-
gen, Aufnahme von Vermögensverzeichnissen, Versteigerung,

 – Niederschriften gem. § 38 BeurkG (Eide, eidesstattliche Versicherungen, z.B. 
Erbscheinsantrag, Antrag auf Erteilung eines Testamentsvollstreckerzeugnisses, 
Antrag auf Erteilung eines Überweisungszeugnisses nach § 36 GBO),

2. Vermerke i.S.d. § 39 des Beurkundungsgesetzes, die Folgendes enthalten:
a. die Beglaubigung einer Unterschrift oder eines Handzeichens,
b. die Beglaubigung der Zeichnung einer Namensunterschrift,
c. die Feststellung des Zeitpunkts, zu dem eine Privaturkunde vorgelegt worden 

ist,
d. sonstige einfache Zeugnisse i.S.d. § 39 des Beurkundungsgesetzes,

3. elektronische Vermerke i.S.d. § 39a des Beurkundungsgesetzes, die Folgendes ent-
halten:
a. die Beglaubigung einer elektronischen Signatur,
b. die Feststellung des Zeitpunkts, zu dem eine Privaturkunde vorgelegt worden 

ist,
c. sonstige einfache Zeugnisse i.S.d. § 39 des Beurkundungsgesetzes,

4. Vollstreckbarerklärungen nach § 796c Abs. 1 und § 1053 Abs. 4 der Zivilprozes-
sordnung und

5. Einigungen, Abschlussprotokolle, Vertragsbeurkundungen und Vertragsbestätigun-
gen nach § 96 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 Satz 2, § 98 Abs. 2 Satz 1 und § 99 Satz 1 
des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes.

Die Regelung in § 7 NotAktVV betriff t den Inhalt des Urkundenverzeichnisses. Es 
erfüllt die gleichen Zwecke wie die vor dem 01.01.2022 zu führende Urkundenrolle 
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nach der DONot und enthält im Wesentlichen die gleichen Angaben. Als einheit-
liches elektronisches Verzeichnis übernimmt es ab dem 01.01.2022 die genannten 
Funktionen und dient zusätzlich als Erschließung der ab dem 01.07.2022 zu führen-
den elektronischen Urkundensammlung. Grundelement des Urkundenverzeichnisses 
sind Datensätze zu den vorgenommenen Amtsgeschäften und sonstigen eintragungs-
pfl ichtigen Amtshandlungen. Das Urkundenverzeichnis hat ferner die Aufgabe, durch 
die fortlaufende Registrierung der Urkundsgeschäfte die Prüfung der Vollzähligkeit 
der Urkundensammlung zu ermöglichen. Es dient ferner als Hilfsmittel für Zwecke 
der Dienstaufsicht, indem aus ihm die Informationen und Ermittlung der Bedürf-
nisprüfung nach § 4 BNotO abgeleitet werden und indem durch die Angabe zum 
Ort der Amtshandlung gem. § 10 NotAktVV festgestellt werden kann, ob die Vor-
schriften für Auswärtsbeurkundungen beachtet werden (BeckOK BeurkG/Echternach, 
§ 7 NotAktVV vor Rn. 1).

Ab dem 01.08.2022 sind in das Urkundenverzeichnis auch elektronische Niederschrif-
ten (§ 16b BeurkG) einzutragen (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 NotAktVV). Mit der Einfügung 
einer neuen Nummer 2 in § 7 Abs. 1 NotAktVV werden elektronische Niederschriften 
(§ 16b BeurkG) in die Aufzählung der in das Urkundenverzeichnis einzutragenden 
Amtsgeschäfte aufgenommen. Nach § 16a BeurkG kann die Beurkundung von Willen-
serklärungen mittels des von der Bundesnotarkammer nach § 78p BNotO betriebenen 
Videokommunikationssystems nach den Vorschriften der §§ 16a ff . BeurkG erfolgen, 
soweit dies nach § 2 Abs. 2 GmbHG zugelassen ist. Durch das DiRUG (Gesetz zur 
Umsetzung der Digitalisierungsrichtline vom 05.07.2021, BGBl. I 2021, S. 3338), 
das die EU-Digitalisierungsrichtlinie umsetzt, werden alle deutschen Notarinnen 
und Notare verpfl ichtet, ab dem 01.08.2022 GmbH-Bargründungen auf Wunsch 
der Beteiligten per Videokommunikation zu beurkunden. Daneben wird auch für 
Unterschriftsbeglaubigungen für bestimmte Handelsregisteranmeldungen ein nota-
rielles Online-Verfahren eingeführt (Siehe hierzu Kienzle, Die Online-Gründung – 
ein Ausblick auf die Videobeurkundung in der notariellen Praxis, notar 2022, 67; 
ders. in: Herrler, Gesellschaftsrecht in der Notar- und Gestaltungspraxis, § 18a und 
HK-NotarR/Schmitt, BeurkG, § 16b Rn. 1 ff .; Rundschreiben Bundesnotarkammer 
Nr. 1/2022). Bei der Beurkundung von Willenserklärungen mittels Videokommu-
nikation muss eine elektronische Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen 
werden, die elektronische Niederschrift wird als elektronisches Dokument errichtet. 
Erfolgt die Beurkundung mit einem Teil der Beteiligten, die bei dem Notar körperlich 
anwesend sind, und mit dem anderen Teil der Beteiligten mittels Videokommuni-
kation, so ist zusätzlich zu der elektronischen Niederschrift mit den bei dem Notar 
körperlich anwesenden Beteiligten eine inhaltsgleiche Niederschrift nach § 8 BeurkG 
aufzunehmen (§ 16e BeurkG – gemischte Beurkundung). Beide Niederschriften sind 
zusammen in den Urkundensammlungen zu verwahren.

Durch die Einfügung einer neuen Ziff er 2 in § 7 Abs. 1 NotAktVV wird die bisherige 
Ziff er 3 nunmehr zu Ziff er 4 in § 7 Abs. 1 NotAktVV und zugleich in Buchst. a) 
ergänzt um das Wort »qualifi zierten«:
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»4. elektronische Vermerke im Sinne des § 39a des Beurkundungsgesetzes, die Folgendes ent-
halten:

a) die Beglaubigung einer qualifi zierten elektronischen Signatur«

Mit der Ergänzung des Wortes »qualifi zierten« in der neuen Nummer 4 des § 7 Abs. 1 
NotAktVV werden die durch das DiRUG vorgenommenen Änderungen des BGB 
sowie des Beurkundungsrechts im Hinblick auf Signaturbeglaubigungen nachvoll-
zogen. Infolge der durch das DiRUG erfolgenden Neufassung des § 129 BGB n.F. 
tritt die öff entliche Beglaubigung qualifi zierter elektronischer Signaturen gleichrangig 
neben die öff entliche Beglaubigung von Unterschriften. Das durch Notarinnen und 
Notare bei der Beglaubigung qualifi zierter elektronischer Signaturen einzuhaltende 
Verfahren bestimmt der ebenfalls durch das DiRUG eingefügte § 40a BeurkG n.F. Die 
Beglaubigung geringwertigerer elektronischer Signaturen sieht weder das BGB noch 
das Beurkundungsrecht vor. Geringwertige Signaturen als die qualifi zierte Signatur 
können die Schriftform nach § 126a BGB nicht ersetzen und stehen einer Signatur-
beglaubigung daher nicht off en. Für die Zulässigkeit der Beglaubigung qualifi zierter 
elektronischer Signaturen gilt ein numerus clausus. Sie ist nur in den Fällen zulässig, 
in denen § 12 HGB dies anordnet. Den Gesetzgeber triff t die Pfl icht, die wesentli-
chen Vorschriften des beurkundungsrechtlichen Verfahrens auf Ebene des formellen 
Gesetzes selbst zu treff en (siehe hierzu HK-NotarR/Schmitt, BeurkG, § 40a Rn. 1 ff .).

Nicht in das Urkundenverzeichnis einzutragen sind gem. § 7 Abs. 2 NotAktVV 
insbesondere
1. Niederschriften über Wechsel- und Scheckproteste,
2. Vermerke i.S.d. § 39 des Beurkundungsgesetzes, die im Zusammenhang mit einer 

anderen Beurkundung erstellt und auf die betreff ende Urschrift oder eine Ausfer-
tigung der Urkunde oder ein damit zu verbindendes Blatt gesetzt werden, und
a. die auf die betreff ende Urschrift oder eine Ausfertigung der Urkunde oder ein 

damit zu verbindendes Blatt gesetzt werden oder
b. (ab dem 01.08.2022) deren elektronische Fassung zusammen mit einer elekt-

ronischen Urschrift verwahrt wird, und
3. elektronische Vermerke i.S.d. § 39a des Beurkundungsgesetzes, die im Zusammen-

hang mit einer anderen Beurkundung erstellt werden und
a. deren Ausdruck mit einer Urschrift oder einer Ausfertigung der Urkunde ver-

bunden wird oder 
b. (ab dem 01.08.2022) die zusammen mit einer elektronischen Urschrift ver-

wahrt werden.

§ 7 Abs. 2 NotAktVV enthält Ausnahmen von den in § 7 Abs. 1 NotAktVV ange-
ordneten Eintragungspfl ichten. Wie bisher sind Niederschriften über Wechsel- und 
Scheckproteste nicht in das Urkundenverzeichnis einzutragen. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 
NotAktVV sind Vermerke i.S.d. § 39 BeurkG, die auf eine Urschrift oder Ausferti-
gung gesetzt werden oder mit einer solchen verbunden werden nicht in das Urkun-
denverzeichnis einzutragen, also etwa Vertretungsbescheinigungen i.S.d. § 21 BNotO. 
Bescheinigungen des Notars (Satzungsbescheinigungen, Bescheinigungen zu Gesell-
schafterlisten) können in das Urkundenverzeichnis eingetragen werden, wenn bisher 
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im Notariat auch eine eigene UR-Nummer vergeben wurde. Insoweit bestehen regi-
onal unterschiedliche Handhabungen. Das Modul »Urkundenverzeichnis« stellt in 
den Grunddaten die Urkundenart »Bescheinigung« zur Verfügung.

Durch die Neufassung des § 7 Abs. 2 NotAktVV zum 01.08.2022 werden weitere 
Ausnahmen von den in § 7 Abs. 1 NotAktVV angeordneten Eintragungspfl ichten 
zugelassen.

Auch nach der NotAktVV sind Eigenurkunden des Notars (hierzu Milzer, notar 
2013, 35 ff .) nicht in das Urkundenverzeichnis einzutragen (BeckOK BeurkG/Ech-
ternach, § 7 NotAktVV Rn. 5; a.A. Weingärtner/Ulrich, § 7 NotAktVV Rn. 3 ff .). 
Diese können aber gem. § 31 Abs. 4 NotAktVV der »Haupturkunde« beigefügt 
und mit ihr in der Urkundensammlung bzw. gem. § 34 Abs. 1, 2 NotAktVV in der 
elektronischen Urkundensammlung mitverwahrt werden. Der Notar wird hier eine 
generelle Entscheidung treff en müssen, ob jede Eigenurkunde entsprechend in der 
Urkundensammlung/elektronischen Urkundensammlung verwahrt werden soll. Zu 
denken ist hierbei an die Eigenurkunde zur Umschreibung des Eigentums im Rahmen 
der verfahrensrechtlichen Bewilligungslösung (hierzu beckonline.Grosskommentar/
Weber, § 925 BGB Rn. 21 ff .).

Mit Rücksicht auf das Bedürfnis der Wiederauffi  ndbarkeit derartiger Urkunden oder 
Bescheinigungen sind Gründe, die gegen ihre Eintragungsfähigkeit sprechen, gleich-
wohl nicht ersichtlich und können somit auch in das Urkundenverzeichnis eingetra-
gen werden (BeckOK BeurkG/Echternach, § 7 NotAktVV Rn. 5). Entscheidet sich 
der Notar für die Eintragung von Eigenurkunden in das Urkundenverzeichnis, so 
kann wie folgt eingetragen werden (Weingärtner/Ulrich, § 7 NotAktVV Rn. 12):
 – als Beteiligter der Notar selbst mit den Angaben gem. § 12 Abs. 2 Satz 1, 2 

NotAktVV
 – als vertretene Personen die Vollmachtgeber gem. § 12 Abs. 4 NotAktVV
 – wechselseitige Verweise bei der Eigenurkunde und der ergänzten, abgeänderten 

oder angepassten Urkunde gem. § 17 Abs. 2 NotAktVV
 – der Gegenstand der Eigenurkunde (z.B. »Rangbestimmung«).

Als Urkundenart ist – solange die Bundesnotarkammer nicht als weitere Diff erenzie-
rung gem. § 14 Abs. 2 NotAktVV die Eintragung als »Eigenurkunde« vorsieht – gem. 
§ 14 Abs. 1 NotAktVV »sonstige Beurkundung« einzutragen.

Mitverwahrt können nach §§ 31 Abs. 4, 34 Abs. 1, 2 NotAktVV bei der »Hauptur-
kunde« insbesondere auch Satzungsbescheinigungen nach § 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG 
oder § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG und die Bescheinigung über den Inhalt der Gesell-
schafterliste nach § 40 Abs. 2 GmbHG. § 31 Abs. 4 NotAktVV orientiert sich an den 
bisherigen Bestimmungen des § 18 Abs. 2 Satz 1 DONot. Nach § 31 Abs. 4 Nr. 1 
NotAktVV können der Urschrift oder Abschrift andere Urkunden oder Unterlagen 
beigefügt werden, wenn die Beteiligten die verwahrte Urschrift oder Abschrift nur mit 
dieser zweckdienlich verwenden können. Dies ist nach der Verordnungsbegründung 
zur NotAktVV zum Beispiel bei Vertragsannahme-, Aufl assungs- oder Genehmigungs-
erklärungen der Fall. § 31 Abs. 4 Nr. 2 NotAktVV sieht eine solche gemeinsame Ver-
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wahrung mit der Urschrift oder Abschrift für die Fälle vor, in denen andere Urschrif-
ten oder weitere Unterlagen für die Rechtswirksamkeit oder die Durchführung des 
beurkundeten Vorgangs bedeutsam sind (zum Beispiel Genehmigungen, behördliche 
Beschlüsse und Bescheinigungen, Erbscheine, Eintragungsbewilligungen). Für den 
früher in § 18 Abs. 2 Satz 1 Spiegelstrich 3 DONot geregelten Fall enthält nunmehr 
§ 44b Abs. 1 Satz 3 BeurkG eine gesetzliche Regelung. Danach können Nachtrags-
beurkundungen i.S.d. § 44b Abs. 1 BeurkG mit der in der Urkundensammlung ver-
wahrten Urschrift oder Abschrift verwahrt werden (siehe hierzu Grziwotz/Heinemann, 
§ 44b BeurkG Rn. 9 ff .), soweit der Notar nicht einen mit dem Datum zu versehenden 
und von ihm zu unterzeichnenden Nachtragsvermerk auf der anderen Niederschrift 
(also der Niederschrift, die geändert wird) anbringt (§ 44b Abs. 1 Satz 1 BeurkG).

a)  Führung des Urkundenverzeichnisses, Reihenfolge der Eintragungen

Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 NotAktVV wird das Urkundenverzeichnis getrennt nach 
Kalenderjahren geführt. Die Eintragungen jedes Kalenderjahres sind mit fortlaufen-
den Nummern zu versehen, § 8 Abs. 1 Satz 2 NotAktVV, wobei mit »Eintragung« 
jede Eintragung i.S.d. § 7 NotAktVV zu verstehen ist.

Die Beurkundungen und sonstigen Amtshandlungen sind in der Reihenfolge des 
Datums ihrer Vornahme einzutragen, § 8 Abs. 2 Satz 1 NotAktVV. Eine Vornahme 
der Eintragung nach anderen Kriterien – wie insbesondere die inhaltliche Zusam-
mengehörigkeit verschiedener Amtshandlungen – ist unzulässig. Daraus, dass sich die 
Regelung auf das Kriterium des Datums beschränkt – und nicht etwa auf die Uhrzeit 
einer Beurkundung – ergibt sich, dass die Nummerierung nicht der chronologischen 
Reihenfolge der Beurkundungen innerhalb eines Tages folgen muss. In der Praxis 
werden aber wohl bestimmte Eintragungsreihenfolgen eingehalten werden, d.h. es 
empfi ehlt sich den Grundstückskaufvertrag »zeitlich« vor der hierzu bestellten Finan-
zierungsgrundschuld einzutragen.

Im Urkundenverzeichnis können auch mehrere Unterschriftsbeglaubigungen mit den 
gleichen Beteiligten am gleichen Tag durch eine Eingabe mit Anzahl der Beglaubi-
gungen in einem Schritt eingetragen werden, und zwar über den Befehl »Stapel«. Das 
System vergibt hier automatisch die UVZ-Nummern »im Block« (von … bis …).

Aus den obigen Vorgaben werden sich auch die Zeiträume einer Amtsausübung durch 
Notariatsverwalterinnen und -verwalter sowie Notarvertreterinnen und -vertreter 
nicht aus der Nummerierung der Einträge im Urkundenverzeichnis ableiten lassen. 
Dies ist aber auch nicht erforderlich, da jeder Eintrag in das Urkundenverzeichnis 
nach § 9 Nr. 2 NotAktVV die Angabe der Amtsperson (Notar, Notarvertreter) zu 
enthalten hat.

Ist eine Eintragung im Urkundenverzeichnis irrtümlich unterblieben und ist das 
Urkundenverzeichnis durch weitere Eintragungen (»Urkunden«) fortgeführt wor-
den, ist die unterbliebene Eintragung (»vergessene Urkunde«) nach § 8 Abs. 2 Satz 2 
NotAktVV unter der zum Zeitpunkt der Entdeckung des Versehens als nächste fort-
laufende (»freiwerdende«) Nummer im Urkundenverzeichnis nachzutragen; als Datum 
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ist hierbei der Tag der Errichtung der Urkunde anzugeben. Die lediglich vergessene 
Eintragung im Urkundenverzeichnis stellt damit auch keine Amtspfl ichtverletzung 
mehr dar. Auslassungen oder das Freihalten von Nummern im Urkundenverzeichnis 
sind nicht zulässig, ebenso wenig das doppelte Vergeben von Nummern oder Num-
mern, die mit einem Bruchstrich, einem Buchstaben oder einer anderen Beifügung 
versehen werden (BeckOK BeurkG/Echternach, § 8 NotAktVV Rn. 1). Werden zwei 
Urkunden versehentlich mit derselben UVZ-Nummer gekennzeichnet (also auf der 
Papierurkunde), so ist die versehentlich vergebene Nummer auf der Papierurkunde so 
durchzustreichen, dass sie lesbar bleibt (§ 3 Abs. 2 NotAktVV), und die im Urkun-
denverzeichnis für diese Urkunde vorgesehene Nummer anzubringen.

Ist eine Eintragung »irrtümlich« mehrfach erfolgt, wurde also eine Urkunde – in der 
Praxis etwa bei Unterschriftsbeglaubigungen unter einer Vielzahl von Löschungsbe-
willigungen – mehrfach in das Urkundenverzeichnis eingetragen, ist die wiederholte 
Eintragung als gegenstandslos zu kennzeichnen, § 8 Abs. 2 Satz 3 NotAktVV. Ein 
Verweisvermerk gem. § 17 NotAktVV kann zweckmäßig sein, ist aber nicht vorge-
schrieben. Die für die Doppeleintragung verwendete Urkundenverzeichnisnummer 
kann für eine andere Eintragung nicht wiederverwendet werden. Sie bleibt unbelegt 
und wird – sofern technisch möglich – im Urkundenverzeichnis mit dem Vermerk 
»unbelegt« gekennzeichnet (BeckOK BeurkG/Echternach, § 8 NotAktVV Rn. 5). Das 
Eintragungssystem selbst prüft nicht, ob ein Amtsgeschäft versehentlich mit einem 
identischen Inhalt in das Urkundenverzeichnis eingetragen worden ist, eine Plausi-
bilitätskontrolle bei den Eintragungen fi ndet also nicht statt.

Die Nummer des Urkundenverzeichnisses ist auf jeder Urkunde, Ausfertigung oder 
Abschrift verbunden mit der jeweiligen Jahreszahl anzugeben (z.B. Urkundenver-
zeichnisnummer 200/2022 oder UVZ-Nr. 200/22). Ab dem 01.01.2022 wird auf 
eine Urkunde nur noch eine Urkundenverzeichnisnummer geschrieben, entweder 
als Akronym »UVZ-Nr.« oder ausgeschrieben »Urkundenverzeichnisnummer«. Auf 
dem nach § 16b BeurkG erstellten elektronischen Dokument (in der elektronischen 
Urkundensammlung) müssen die Urkundenverzeichnisnummer und die Jahreszahl 
jedoch nicht angegeben werden (§ 3 Abs. 3 Satz 3 NotAktVV).

Die versehentliche Angabe noch der Urkundenrollennummer statt einer Urkunden-
verzeichnisnummer ist unschädlich. § 3 NotAktVV stellt eine ausschließlich berufs-
rechtliche Regelung dar. Dem Grundbuchamt steht kein Beanstandungsrecht hinsicht-
lich einer insofern verwendeten Abkürzung zu (Gutachten DNotI-Report 2022, 92).

b)  Angaben im Urkundenverzeichnis

Nach § 9 NotAktVV sind folgende Angaben in das Urkundenverzeichnis einzutragen
1. das Datum und der Ort oder die Orte der Beurkundung oder der sonstigen Amts-

handlung (§ 10 NotAktVV)
2. die Amtsperson (§ 11 NotAktVV)
3. die Beteiligten (§ 12 NotAktVV)
4. der Geschäftsgegenstand (§ 13 NotAktVV)
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5. die Urkundenart (§ 14 NotAktVV)
6. gegebenenfalls Angaben zu Ausfertigungen (§ 15 NotAktVV)
7. gegebenenfalls weitere Angaben zu Verfügungen von Todes wegen (§ 16 NotAktVV) 

und
8. gegebenenfalls sonstige Angaben (§ 17 NotAktVV).

§ 9 NotAktVV regelt die Struktur der Eintragungen im Urkundenverzeichnis, indem 
er die zu jeder Eintragung zu machenden Angaben schlagwortartig benennt. Als 
Tag ist der Tag anzugeben, an dem der Notar die Urkunde durch seine Unterschrift 
abschließt. Das gilt gleichermaßen bei der Beurkundung von Willenserklärungen 
nach §§ 8 ff . BeurkG, wie auch für sonstige Niederschriften nach §§ 36 ff . BeurkG 
und auch für die Vermerkurkunden nach §§ 39 ff . BeurkG (BeckOK BeurkG/Ech-
ternach, § 9 NotAktVV Rn. 2). Bei einem Vermerk i.S.d. § 39 BeurkG ist dies der 
Tag, an dem der Notar den Beglaubigungsvermerk errichtet, und nicht der Tag, an 
dem die Unterschrift vor ihm geleistet wurde; in der Regel sind der Tag der Unter-
schriftsleistung und der Tag des Setzens des Beglaubigungsvermerks aber identisch. 
Wenn der Notar Unterschriften mehrerer Beteiligter beglaubigen soll und wartet, bis 
die letzte Unterschrift geleistet ist, um einen einheitlichen Beglaubigungsvermerk zu 
schreiben, ist das Datum des Tages in das Urkundenverzeichnis einzutragen, an dem 
er die Unterschrift unter den Beglaubigungsvermerk geleistet hat.

Die weiteren im Urkundenverzeichnis zu erfassenden Angaben werden im Einzel-
nen in den §§ 10 bis 17 NotAktVV konkretisiert (BeckOK BeurkG/Echternach, § 9 
NotAktVV Rn. 3).

Zu beachten ist, dass nach § 9 Nr. 2 NotAktVV auch die Amtsperson (Notar, Notar-
vertreter) aufzunehmen ist, also diejenige Person, die die konkrete Amtshandlung 
vorgenommen hat.

Nach § 9 Nr. 5 NotAktVV ist auch die Urkundenart, z.B. Unterschriftsbeglaubigung 
mit Entwurf/ohne Entwurf, in das Urkundenverzeichnis einzutragen.

Nach § 9 Nr. 6 NotAktVV sind gegebenenfalls Angaben über die Erteilung von 
Ausfertigungen in das Urkundenverzeichnis aufzunehmen.

Das Urkundenverzeichnis übernimmt die Funktion des bisherigen Erbvertragsver-
zeichnisses nach § 9 DONot, d.h. ein gesondertes Erbvertragsverzeichnis ist nicht 
mehr zu führen. Es sind daher im Urkundenverzeichnis die Angaben über die Verwah-
rung bzw. den Verbleib von beurkundeten Verfügungen von Todes wegen zusätzlich 
aufzunehmen (BeckOK BeurkG/Echternach, § 9 NotAktVV Rn. 3).

aa)  Ortsangabe

Nach § 10 Satz 1 NotAktVV ist, wenn das Amtsgeschäft (Beurkundung, Beglaubi-
gung) in der Geschäftsstelle des Notars vorgenommen worden ist, als Ortsangabe 
die Angabe »Geschäftsstelle« in das Urkundenverzeichnis einzutragen. Anderenfalls 
ist die genaue Bezeichnung des Ortes oder der Orte, an dem oder an denen das 
Amtsgeschäft vorgenommen wurde, einzutragen, § 10 Satz 2 NotAktVV. Der Ort des 
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Amtsgeschäfts wird nun auch im Plural genannt, um klarzustellen, dass bei verschiede-
nen Orten eines Amtsgeschäfts, etwa die Wahrnehmung der Unterschriftsbeglaubigung 
an verschiedenen Orten, sämtliche Orte in das Urkundenverzeichnis einzutragen sind. 
Nach § 10 Satz 3 NotAktVV ist insoweit die Postanschrift in das Urkundenverzeichnis 
einzutragen (Ort mit Postleitzahl, Straße). Denkbar ist bei »Auswärtsbeurkundungen« 
in Altenheimen und Kliniken etwa die Zusatzangabe »Kreiskrankenhaus … Station III« 
oder »Wohnung 3. OG rechts« (s. Weingärtner/Ulrich, § 10 NotAktVV Rn. 3).

bb)  Angaben zur Amtsperson

Nach den Vorgaben des § 11 NotAktVV ist bei jeder Eintragung in das Urkunden-
verzeichnis zur Amtsperson anzugeben
1. der Familienname
2. der Vorname oder die Vornamen, soweit diese im Rahmen der amtlichen Tätigkeit 

üblicherweise verwendet werden, und
3. die Amtsbezeichnung.

Zweck dieser Regelung ist es, dass aus jeder einzelnen Eintragung im Urkunden-
verzeichnis ersichtlich ist, wer die konkrete Amtshandlung (Notar, Notarvertreter, 
Notariatsverwalter) vorgenommen hat. In Vertretungsfällen übernimmt diese Funk-
tion auch die Angabe des Beginns und des Endes einer Vertretung des Notars, die 
ja in der früheren Urkundenrolle »gesondert« einzutragen war (§ 33 Abs. 5 Satz 1 
DONot). In das Urkundenverzeichnis ist die »Notarvertretung« somit nicht mehr 
gesondert einzutragen.

Die Amtsperson (Notar, Notarvertreter, Notariatsverwalter) ist mit Familiennamen, 
Vornamen und Amtsbezeichnung zu erfassen; als Zusatz zum Familiennamen kön-
nen, sofern von der Amtsperson geführt, akademische Grade sowie die Bezeichnung 
»Professor« mit aufgeführt werden. Vornamen sind jedoch nur einzutragen, wenn 
diese im Rahmen der Amtsausübung üblicherweise verwendet werden. Bei mehreren 
Vornamen sind daher die nicht geführten Vornamen wegzulassen. Dies entspricht 
der für die Eintragung der Amtsperson in das Notarverzeichnis geltenden Regelung 
in § 2 Abs. 3 der Notarverzeichnis- und -postfachverordnung (NotVPV, BGBl. I 
2019, S. 187) und stellt somit eine Übereinstimmung der entsprechenden Angaben 
im Notarverzeichnis und im Urkundenverzeichnis sicher.

cc)  Angabe der Beteiligten

Die Vorschrift des § 12 NotAktVV regelt, wer (also welche Urkundsbeteiligten) in 
das Urkundsverzeichnis aufzunehmen ist und welche Daten für die Beteiligten im 
Urkundenverzeichnis einzutragen sind. In XNP gibt es eine Importschnittstelle zur 
»Übertragung« von in den handelsüblichen Notarprogrammen angelegten Beteilig-
ten. Importiert werden können Dateien, die über die Notarsoftware vorher erzeugt 
und auf der Festplatte abgelegt worden sind.

62

63

64

65

C
arl H

eym
an

n
s V

erlag
 2022

Leseprobe



Kapitel 1   Die Aufgaben des Notars in der Rechtsordnung

22  Kersten 

Als Beteiligte sind in das Urkundenverzeichnis einzutragen (§ 12 Abs. 1 Satz 1 
NotAktVV)
1. bei Niederschriften nach den §§ 8 und 38 BeurkG die Erschienenen, deren Erklä-

rungen beurkundet worden sind, ab dem 01.08.2022 gilt dies entsprechend § 12 
Abs. 1 Satz 1 NotAktVV k.F. auch für die Erschienenen (Beteiligte) bei elektroni-
schen Niederschriften (§ 16b BeurkG),

2. bei Beglaubigungen (§§ 39 bis 41 BeurkG) diejenigen, welche die Unterschrift, 
die elektronische Signatur, das Handzeichen oder die Zeichnung vollzogen oder 
anerkannt haben,

3. bei Vollstreckbarerklärungen (§ 796c Abs. 1 und § 1053 Abs. 4 ZPO) die Parteien,
4. bei Amtshandlungen nach § 96 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 Satz 2, § 98 Abs. 2 Satz 1 

und § 99 Satz 1 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes die Beteiligten i.S.d. Sachen-
rechtsbereinigungsgesetzes,

5. bei allen übrigen Beurkundungen (§§ 36, 39, 39a und 43 BeurkG) diejenigen, 
welche die Beurkundung veranlasst haben.

Neu ist hinsichtlich der einzutragenden Tatsachen die Unterscheidung zwischen Pfl icht-
eintragungen (§ 12 Abs. 2 NotAktVV) und weiteren Tatsachen, die der Notar nach 
seinem pfl ichtgemäßen Ermessen eintragen kann (§ 12 Abs. 3 NotAktVV) (Wein-
gärtner/Ulrich, § 12 NotAktVV Rn. 2).

Sind mehr als 20 Beteiligte einzutragen (also nur noch ab 21 Beteiligte), genügt 
auch eine zusammenfassende Bezeichnung, es sei denn, dass die Beteiligten in den 
Fällen der §§ 8 (Beurkundung von Willenserklärungen) oder 38 (Eide, eidesstattli-
che Versicherung) BeurkG Erklärungen zur Niederschrift abgegeben haben; ab dem 
01.08.2022 gilt dies entsprechend § 12 Abs. 1 Satz 2 NotAktVV k.F. auch für die 
Erschienenen (Beteiligte) bei elektronischen Niederschriften (§ 16b BeurkG). Eine 
zusammenfassende Bezeichnung kann z.B. lauten: »XY Beteiligungs Essen GmbH 
& Co. KG« (s. Weingärtner/Ulrich, § 12 NotAktVV Rn. 3). Infrage kommen hier 
wohl Unterschriftsbeglaubigungen ohne Entwurf für Handelsregisteranmeldungen 
großer Publikums-Kommanditgesellschaften.

Die elektronische Niederschrift nach § 16b BeurkG ist als elektronisches Äquivalent 
zu der in Papierform errichteten Niederschrift nach § 8 BeurkG ausgestaltet. Daher 
sind diese Vorgaben zu den Beteiligten auch auf die elektronische Niederschrift anzu-
wenden einschließlich möglicher Sammelbezeichnungen. Auch bei Beurkundun-
gen mittels Videokommunikation nach den §§ 16a ff . BeurkG kann im Urkunden-
verzeichnis anstelle des Wohnortes eines Beteiligten sein Dienst- oder Geschäftsort 
angegeben werden.

§ 12 Abs. 1 Satz 1 NotAktVV benennt die Personen, die bei den unterschiedlichen 
Amtshandlungen als Beteiligte in das Urkundenverzeichnis einzutragen sind. Bei Nie-
derschriften sind nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 NotAktVV die Personen einzutragen, 
deren Erklärungen beurkundet wurden. Hier ist also an den formellen Beteiligtenbe-
griff  des § 6 Abs. 2 BeurkG angeknüpft. Ergänzend sind aber auch über § 12 Abs. 4 
NotAktVV im Falle einer Vertretung die Vertretenen in das Urkundenverzeichnis 
einzutragen. Neben den formell Beteiligten sind in Vertretungsfällen und gesellschafts-
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rechtlichen Angelegenheiten also auch die materiell Beteiligten in das Urkundenver-
zeichnis einzutragen (Weingärtner/Ulrich, § 12 NotAktVV Rn. 4 f.). Das BeurkG 
kennt sowohl die materielle Beteiligung als auch den (lediglich) formell Beteiligten. 
§ 3 Abs. 1 Satz 1 BeurkG regelt ein Mitwirkungsverbot bei eigenen Angelegenhei-
ten, »auch wenn der Notar nur mitberechtigt oder mitverpfl ichtet ist«. Hier wird 
also entscheidend auf die materielle Rechtslage abgestellt und nicht nur darauf, ob 
der Notar selber in Erscheinung tritt. Der Begriff  der eigenen Angelegenheit ist weit 
auszulegen; ausreichend ist bereits, dass der Notar am wirtschaftlichen Erfolg betei-
ligt wäre. Dagegen ist Beteiligter i.S.d. § 6 Abs. 2 BeurkG nur derjenige, der beim 
Notar auch tatsächlich erscheint (formeller Beteiligtenbegriff ). Am deutlichsten wird 
der Unterschied beim Vertretergeschäft: Formell beteiligt ist hier nur der Vertreter, es 
handelt sich aber um eine Angelegenheit sowohl des Vertreters als auch des Vertrete-
nen (Weingärtner/Ulrich, § 12 NotAktVV Rn. 4). Wie schon in den Bestimmungen 
der Dienstordnungen (§ 8 Abs. 5 Satz 4 DONot) erstreckt § 12 Abs. 4, 5 NotAktVV 
die Eintragungspfl icht über die formell Beteiligten hinaus
1. bei Vertretungsfällen auf die vertretenen Personen und
2. bei gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten auf die betroff ene Gesellschaft.

Haben Beteiligte in Vertretung für eine andere Person gehandelt, so sind also neben 
den Beteiligten auch die vertretenen Personen aufzuführen, § 12 Abs. 4 NotAktVV. 
§ 12 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 und Abs. 3 NotAktVV gelten insoweit ent-
sprechend. Vertretende (auch vollmachtlos) und vertretene Personen sollen jeweils 
als solche gekennzeichnet werden. Nach dem gegenüber der DONot neuen § 12 
Abs. 4 NotAktVV sind nunmehr die Vertreterinnen und Vertreter einerseits und die 
Vertretenen andererseits zu kennzeichnen, es ist also anzugeben, ob eine Person Ver-
treter oder vertretene Person ist (s.a. BeckOK BeurkG/Echternach, § 12 NotAktVV 
Rn. 7 ff .). Nicht erforderlich ist die Angabe, welche Person durch welche vertreten 
wird und auf welcher Grundlage die Vertretung erfolgt (BeckOK BeurkG/Echternach, 
§ 12 NotAktVV Rn. 7). Zusätzlich kann ihr Handeln auch im eigenen Namen über 
die Karteikarte »Bemerkungen« im XNP-Modul »Urkundenverzeichnis« freiwillig 
vermerkt werden. Hierzu besteht allerdings keine rechtliche Verpfl ichtung. Eine Ein-
tragung in der Karteikarte Bemerkungen könnte wie folgt lauten: »Herr Friedrich 
Sander handelt zugleich für sich selbst.« Nach Angabe der Bundesnotarkammer wird 
mittelfristig eine Erweiterung des XNP-Moduls »Urkundenverzeichnis« geprüft, die es 
zulässt, neben den in § 12 Abs. 4 Satz 4 NotAktVV vorgesehenen Kennzeichnungen 
»Vertreter/in« und »Vertrete/r« das Handeln im eigenen Namen zu kennzeichnen. 
Sind mehr als 20 vertretene Personen aufzuführen, genügt auch eine zusammenfas-
sende Bezeichnung (§ 12 Abs. 4 Satz 3 NotAktVV).

Vertritt ein Notarmitarbeiter Vertragsbeteiligte, etwa bei einer späteren Aufl assung 
und Messungsanerkennung bei einem Kaufvertrag über eine Teilfl äche, so sind der 
vertretende Notarmitarbeiter und die von ihm vertretenen Vertragsbeteiligten in das 
Urkundenverzeichnis wie oben beschrieben einzutragen. Insoweit entsteht eine neue 
Urkunde, die im Urkundenverzeichnis zu vermerken und mit dem ursprünglichen 
Kaufvertrag zu »verbinden« ist (§ 17 Abs. 1 NotAktVV).
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Bei Untervollmachten ist wie folgt zu unterscheiden: Handelt der Untervertreter 
unmittelbar für den Vertretenen, sind nur diese Personen in das Urkundenverzeichnis 
einzutragen. Handelt der Untervertreter in Vertretung des Hauptvertreters, ist auch 
der Hauptvertreter in das Urkundenverzeichnis einzutragen (Beispiel: Vertreter für 
den Geschäftsführer einer GmbH, der eine GmbH vertritt). Hier sind einzutragen 
der Vertreter, der Geschäftsführer der GmbH und die GmbH selbst. Entsprechend 
sind bei gesetzlichen gestuften Vertretungsverhältnissen alle Vertreter und vertrete-
nen Personen in das Urkundenverzeichnis einzutragen.

Bei Beglaubigungen sind nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NotAktVV die Personen in 
das Urkundenverzeichnis einzutragen, deren Unterschrift, elektronische Signatur, 
Handzeichen oder Zeichnung Gegenstand der Beglaubigung ist. Ergänzend sind 
aber auch hier über § 12 Abs. 4 NotAktVV im Falle einer Vertretung die Vertretenen 
(etwa eine Gesellschaft) in das Urkundenverzeichnis einzutragen.

Bei Vollstreckbarerklärungen sind nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NotAktVV die 
Parteien einzutragen. Bei Amtshandlungen nach dem SachenRBerG ist bei der Ein-
tragung auf den Beteiligtenbegriff  des SachenRBerG abzustellen.

Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 NotAktVV sind die Personen anzugeben, die die Beur-
kundung veranlasst haben. Bei der Beurkundung einer Haupt- oder Gesellschafter-
versammlung ist Veranlasser ausschließlich die Gesellschaft, nicht einzutragen sind 
also etwaige Geschäftsführer oder Vorstandsmitglieder.

Zu den Beteiligten sind jeweils verpfl ichtend im Urkundenverzeichnis einzutragen 
(§ 12 Abs. 2 NotAktVV)
1. der Vorname oder die Vornamen,
2. der Familienname,
3. der Geburtsname, wenn dieser nicht der Familienname ist,
4. das Geburtsdatum und
5. der Wohnort.

Verfügt eine Person über mehrere Vornamen, kann die Notarin oder der Notar nach 
pfl ichtgemäßem Ermessen entscheiden, wie viele davon im Urkundenverzeichnis auf-
zunehmen sind, um eine eindeutige Identifi zierung zu gewährleisten. Wohnort ist die 
politische Gemeinde, in der der Urkundsbeteiligte seinen Wohnsitz hat; nicht anzuge-
ben ist bei einem Wohnort ein zum Wohnort gehörender Ortsteil. Nicht anzugeben 
ist die genaue Anschrift (PLZ, Straße); sie kann aber freiwillig eingetragen werden, 
etwa durch Übernahme aus der Notariatssoftware.

Sofern dies zur Unterscheidung der Beteiligten erforderlich ist, sind weitere Angaben 
aufzunehmen. Haben Beteiligte in Vertretung für eine andere Person gehandelt und 
wurde dabei in einer Niederschrift statt des Wohnortes eines Beteiligten ein Dienst- 
oder Geschäftsort aufgenommen, so tritt dieser auch im Urkundenverzeichnis an 
die Stelle des Wohnorts (§ 12 Abs. 2 Satz 2 NotAktVV). Dies ist eine Klarstellung 
zu den Regelungen in der früheren DONot (§§ 8 Abs. 5 Satz 2 und 26 Abs. 2). Bei 
Beteiligten, die keine natürlichen Personen sind, sind statt der in § 12 Abs. 1 Satz 1 
NotAktVV genannten Angaben der Name und der Sitz in das Urkundenverzeichnis 
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einzutragen; hier sollten immer die genauen Daten aus dem Handels- oder Vereinsre-
gister ohne etwaige Abkürzungen übernommen (abgeschrieben) werden.

Ein Dolmetscher ist ebenfalls in das Urkundenverzeichnis als Beteiligter einzutra-
gen. Auf der Karteikarte »Bemerkungen« kann dann zusätzlich die Funktion »Dol-
metscher« eingetragen werden. Gleiches gilt für einen »zweiten Notar« oder einen 
»Schreibzeugen«.

Testamentsvollstrecker, Insolvenzverwalter, Nachlassverwalter oder andere Parteien 
kraft Amtes sind als Beteiligter einzutragen. Auch hier kann auf der Karteikarte 
»Bemerkungen« zusätzlich die jeweils materiell betroff ene(n) Person(en) eingetragen 
werden, z.B. Testamentsvollstrecker über den Nachlass des verstorbenen XY.

Zu den Beteiligten kann zusätzlich nach § 12 Abs. 3 NotAktVV angegeben und in 
das Urkundenverzeichnis eingetragen werden:
1. die Anschrift,
2. die steuerliche Identifi kationsnummer,
3. die Wirtschafts-Identifi kationsnummer,
4. die Registernummer.

Diese Angaben sind nicht verpfl ichtend in das Urkundenverzeichnis einzutragen. 
Die Entscheidung über die Eintragung liegt daher im pfl ichtgemäßen Ermessen der 
Notarin oder des Notars, wobei die Eintragung der genauen Anschrift eines Betei-
ligten wohl regelmäßig schon »aus der Aktenanlage« zur Eintragung gelangen wird.

§ 12 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 NotAktVV lässt künftig auch die Aufnahme der steuerlichen 
oder der Wirtschafts-Identifi kationsnummer zu. Eine Aufnahme dieser steuerlichen 
Identifi kationsmerkmale kann unter anderem erforderlich sein, wenn die Daten für 
Mitteilungen und Anträge gegenüber Behörden genutzt werden sollen, bei denen die 
Angabe der steuerlichen Identifi kationsmerkmale verpfl ichtend sind, z.B. zur Erfüllung 
der steuerlichen Anzeigepfl ichten (z.B. § 20 GrEStG). Da die Aufnahme dieser Daten 
in notariellen Urkunden nicht erforderlich ist und zurzeit nur dem Vollzug der Urkun-
den dient (steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung), erscheint eine entsprechend 
generelle und dauernde Aufnahme auch im Urkundenverzeichnis ohne Zustimmung 
der Beteiligten zweifelhaft (s.a. BeckOK BeurkG/Echternach, § 12 NotAktVV Rn. 6). 
Ein Vermerk über die Anzeige nach § 18 GrEStG ist nicht in das Urkundenverzeichnis 
einzutragen; solche Vermerke sind zusätzlich zur Urkundensammlung »zur (Papier)
Originalurkunde« (wie bisher mit dieser zur verbinden) zu nehmen und auch in der 
elektronischen Urkundensammlung als gesonderter Vermerk (als gesondertes Blatt) 
zur elektronischen Fassung der Papierurkunde einzustellen.

Nach § 12 Abs. 3 Nr. 4 NotAktVV können in das Urkundenverzeichnis auch die 
Registernummern aus dem Handelsregister oder einem anderen staatlichen Register 
angegeben werden.

In gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten ist die Gesellschaft mit Firma und Sitz 
auch dann in das Urkundenverzeichnis einzutragen, wenn sie nicht Beteiligte ist 
(§ 12 Abs. 5 Satz 1 NotAktVV). § 12 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 NotAktVV gelten 
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entsprechend. Ziel der Bestimmung ist, dass insbesondere bei Gesellschaftsgründun-
gen und Handelsregisteranmeldungen (bei denen die Gesellschaft zwar Objekt des 
Urkundsgeschäfts, nicht jedoch Beteiligte ist), auch die Gesellschaft aus dem Urkun-
denverzeichnis ersichtlich sein soll. Denn in solchen Fällen ist es naheliegend, dass bei 
einer entsprechenden Suche im Urkundenverzeichnis auch nach der neu gegründeten 
Gesellschaft gesucht wird. Es ist zu empfehlen, auch in Gründung oder in Liquida-
tion befi ndliche Gesellschaften gem. § 12 Abs. 5 NotAktVV in das Urkundenver-
zeichnis einzutragen und als vertreten zu vermerken; die Gründungsgesellschafter, die 
Geschäftsführer bzw. die Liquidatoren sind insoweit als »Vertreter« einzutragen. Bei 
einer Handelsregisteranmeldung ist gem. § 12 Abs. 1 Nr. 2 NotAktVV der oder die 
unterzeichnenden Geschäftsführer und gem. § 12 Abs. 4 NotAktVV die Gesellschaft 
als vertreten einzutragen. Dies gilt auch dann, wenn der oder die Geschäftsführer bei 
einer entsprechenden Handelsregisteranmeldung eine Versicherung (z.B. bei einer 
Kapitalerhöhung) abgeben.

dd)  Angabe des Geschäftsgegenstands

Der nach § 13 NotAktVV im Urkundenarchiv einzutragende Geschäftsgegenstand 
ist stichwortartig und hinreichend unterscheidungskräftig zu bezeichnen. Hat die 
Bundesnotarkammer für den Geschäftsgegenstand eine bestimmte Formulierung 
vorgesehen, so ist diese zu verwenden. Die Urkunden-Archivsoftware hat eine Liste 
der gängigen Geschäftsgegenstände vorgegeben; gegebenenfalls können auch Frei-
felder genutzt werden. Eine Diff erenzierung nach schuldrechtlich und sachenrecht-
lichen Inhalten ist nicht erforderlich, aber zulässig (BeckOK BeurkG/Echternach, 
§ 13 NotAktVV Rn. 1).

Bei Beglaubigungen ohne Entwurf ist ab dem 01.01.2022 auch deren Gegenstand 
zwingend (z.B. Vollmacht, Löschungsbewilligung, Löschungsantrag) stichwortartig 
im Urkundenverzeichnis einzutragen (Weingärtner/Ulrich, § 13 NotAktVV Rn. 5). 
Bei fremdsprachigen Texten ist von dem Beteiligten zu erfragen, welchen Inhalt der 
Geschäftsgegenstand hat. Im Urkundenverzeichnis kann sodann »Sonstiges:« aus der 
Gegenstandsliste ausgewählt und im Textfeld der »Zusatz Geschäftsgegenstand« zum 
Beispiel »nach Angabe der Beteiligten Verkaufsvollmacht zur Verwendung in …« 
eingetragen werden.

Der Katalog der Geschäftsgegenstände (Gegenstandsliste) ist im Downloadbereich 
hinterlegt. Findet sich hier kein »Eintragungsbeispiel«, so ist ebenfalls unter »Sonsti-
ges:« im Textfeld »Zusatz Geschäftsgegenstand« ein dem Dokument entsprechender 
Geschäftsgegenstand einzutragen (in der Regel ergibt sich aus dem Dokument der 
vorgesehene Verwendungszweck).

Enthält eine Urkunde mehrere Geschäfte kann wie folgt verfahren werden: Das 
»Hauptgeschäft« wird aus der Liste der Geschäftsgegenstände ausgewählt (z.B. Vor-
sorgevollmacht), die weiteren Geschäfte werden dann in das Feld »Zusatz Geschäfts-
gegenstand« eingetragen (z.B. »Patientenverfügung« und »Betreuungsverfügung«). 
Eine »Aufl istung« und Eintragung sämtlicher Geschäftsgegenstände in das Urkun-
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denverzeichnis ist jedoch nicht zwingend erforderlich; das Urkundenverzeichnis soll 
kein Inhaltsverzeichnis der Urkunde sein. Wichtig ist, dass das Hauptgeschäft in 
das Urkundenverzeichnis eingetragen ist. Bei einem Grundstückskauf reicht die Ein-
tragung »Grundstückskaufvertrag« als Hauptgeschäft aus, zusätzlich müssen nicht 
eingetragen werden die Aufl assung und die Finanzierungsvollmacht. Wenn die Liste 
der Geschäftsgegenstände keinen passenden Gegenstand enthält, kann »Sonstiges« 
ausgewählt werden und ein individueller, passender Geschäftsgegenstand vollständig 
im Feld »Zusatz Geschäftsgegenstand« eingetragen werden.

Mit der Auswahl eines der Geschäftsgegenstände »Antrag auf Erteilung eines Erb-
scheins (mit EV)«, »Antrag auf Erteilung eines Europäisches Nachlasszeugnisses 
(mit EV)«, »Aufl assung« oder »Messungsanerkennung und Aufl assung« wird der 
Gegenstand in der Übersicht über die Urkundsgeschäfte des Notars ausgewiesen, 
so dass diese den Anforderungen des § 7 Abs. 2 Nr. 7 und 8 DONot entspricht, 
hierauf ist bei der Eintragung in das Urkundenverzeichnis auf jeden Fall zu achten. 
Aufl assungserklärungen, die in Erfüllung eines Vermächtnisses beurkundet werden, 
zählen nach Ansicht der Bundesnotarkammer nicht zu den nach § 7 Abs. 2 Nr. 8 
DONot in der Übersicht über Urkundsgeschäfte gesondert aufzunehmenden Beur-
kundungen. Nach dieser Regelung sind alle in den sonstigen Beurkundungen und 
Beschlüssen enthaltenen Aufl assungserklärungen gesondert aufzunehmen, die in einer 
vom Rechtsgrund getrennten Urkunde beurkundet werden. Es geht dabei um Fälle, 
in denen abweichend vom Normalfall das schuldrechtliche Verpfl ichtungsgeschäft 
und die Aufl assung nicht in einer, sondern in getrennten Urkunden beurkundet 
wurden. Solche Beurkundungen sollen in der Übersicht, die statistischen Zwecken 
dient, gesondert erfasst werden.

Eine logische Verknüpfung zwischen Geschäftsgegenstand und Urkundenart fi ndet 
nicht statt. Die Auswahl des Geschäftsgegenstandes »Testament« führ beispielsweise 
nicht automatisch dazu, dass in dem Feld Urkundenart automatisch »Verfügung 
von Todes wegen« vermerkt wird; dies muss also von dem Eintragenden Mitarbeiter 
gesondert angegeben werden.

ee)  Angabe der Urkundenart

Die nach § 14 NotAktVV im Urkundenverzeichnis einzutragende Urkundenarten 
entsprechen dem früheren Muster 7 der Anlage zur DONot (siehe auch die obigen 
Ausführungen zum Geschäftsgegenstand). Die jeweilige Angabe ermöglicht eine Fil-
terung nach Urkundenarten und verbessert dadurch die Nutzbarkeit des Urkunden-
verzeichnisses. Durch die entsprechenden Angaben lassen sich beispielsweise auch 
unschwer die Jahresübersichten i.S.d. § 7 DONot erstellen oder die Einhaltung der 
Sonderregelungen nachvollziehen, die für die Behandlung, Verwahrung und Regis-
trierung von Verfügungen von Todes wegen gelten. Vor diesem Hintergrund sollten 
Urkunden, die sowohl Verfügungen von Todes wegen als auch sonstige Rechtsge-
schäfte beinhalten (z.B. Ehe- und Erbvertrag), auch vorrangig unter § 14 Abs. 1 Nr. 3 
NotAktVV (also als Verfügung von Todes wegen) erfasst werden.
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Nach § 14 Abs. 1 NotAktVV sind folgende Urkundenarten zu unterscheiden:
1. Beglaubigungen von Unterschriften oder Handzeichen mit Anfertigung eines 

Urkundenentwurfs durch den Notar
2. Beglaubigungen von Unterschriften oder Handzeichen ohne Anfertigung eines 

Urkundenentwurfs (sog. »Fremdentwürfe«)
3. Verfügungen von Todes wegen (Testament, Erbvertrag)
4. Vermittlungen von Auseinandersetzungen und
5. sonstige Beurkundungen und Beschlüsse.

Ab dem 01.08.2022 sind nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 NotAktVV als Urkundenart 
auch anzugeben die Beglaubigung einer qualifi zierten elektronischen Signatur mit 
Anfertigung eines Urkundenentwurfs bzw. nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NotAktVV 
als Urkundenart die Beglaubigung einer qualifi zierten elektronischen Signatur ohne 
Anfertigung eines Urkundenentwurfs. Mit der durch das DiRUG erfolgenden Neu-
fassung des § 129 BGB n.F. tritt die öff entliche Beglaubigung qualifi zierter elekt-
ronischer Signaturen gleichrangig neben die öff entliche Beglaubigung von Unter-
schriften. Damit wird die Signaturbeglaubigung zukünftig an Relevanz gewinnen. 
Vor diesem Hintergrund ist es angezeigt, auch Signaturbeglaubigungen mit und ohne 
Anfertigung eines Urkundenentwurfs in die im Urkundenverzeichnis auszuweisenden 
Urkundenarten aufzunehmen.

Ist die Beurkundung mittels Videokommunikation oder im Wege der gemischten 
Beurkundung (§ 16e BeurkG) erfolgt, so ist dies anzugeben. Diese Angabe ermöglicht 
es, das Urkundenverzeichnis gezielt nach Eintragungen zu – ganz oder zum Teil – 
mittels Videokommunikation durchgeführten Beurkundungsverfahren zu durchsu-
chen und erleichtert auch den Aufsichtsbehörden die Prüfung der Einhaltung der 
spezifi schen berufs- und beurkundungsrechtlichen Vorgaben für die Durchführung 
von Beurkundungsverfahren mittels Videokommunikation.

Nach § 14 Abs. 2 NotAktVV kann die Urkundenarchivbehörde innerhalb der in § 14 
Abs. 1 NotAktVV genannten Urkundenarten weitere Diff erenzierungen vorsehen. 
Eine nähere Ausdiff erenzierung könnte sich insoweit bei den sonstigen Beurkundun-
gen und Beschlüssen nach § 14 Abs. 1 Nr. 5 NotAktVV anbieten.

ff)  Angaben zu Ausfertigungen

Wird von einer Urkunde eine Ausfertigung erteilt, so ist ab dem 01.01.2022 gem. 
§ 15 NotAktVV im Urkundenverzeichnis und nicht mehr auf der Urkunde (alt § 49 
Abs. 4 BeurkG – neue Fassung ab dem 01.01.2022: »Im Urkundenverzeichnis soll ver-
merkt werden, wem und an welchem Tag eine Ausfertigung erteilt worden ist«) selbst zu 
vermerken, wem und an welchem Tag die Ausfertigung erteilt worden ist. Handelt 
es sich bei der Ausfertigung um eine vollstreckbare Ausfertigung oder eine weitere 
vollstreckbare Ausfertigung, so ist dies ebenfalls im Urkundenverzeichnis zu vermer-
ken. Dies soll die Kontrolle ermöglichen, wie viele Ausfertigungen hergestellt und 
welchen Personen sie ausgehändigt wurden. Die Vorschriften in den Abs. 1 und 2 des 
§ 49 BeurkG sind zum 01.01.2022 dahin angepasst worden, dass künftig Ausferti-
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gungen auch von der elektronischen Fassung der Urschrift erstellt werden können 
(Formulierungsbeispiel Ausfertigung aus einem Ausdruck der elektronischen Fassung 
der Urschrift bei Grziwotz/Heinemann, BeurkG, § 49 Rn. 15). Auch auszugsweise 
Ausfertigungen (§ 49 Abs. 5 BeurkG) sind im Urkundenverzeichnis zu vermerken.

Im Urkundenverzeichnis zu vermerken ist die Person, der die Ausfertigung im Sinne 
des Ausfertigungsvermerks nach § 49 Abs. 2 BeurkG erteilt wird, die also Ausferti-
gungsberechtigte im Sinne von § 51 BeurkG ist (zum Anspruch auf Erteilung von 
Ausfertigungen und Abschriften siehe Regler, MittBayNot 2022, 205). Das ist bei 
Vollmachten regelmäßig der Bevollmächtigte, der im Sinne von § 51 Abs. 2 BeurkG 
dazu ermächtigt wurde, sich Ausfertigungen der Vollmachtsurkunde erteilen zu lassen, 
und nicht der Vollmachtgeber, dem die Vollmachtsurkunde möglicherweise körper-
lich übergeben wird. Die Tatsache, dass die Ausfertigung zwar dem Bevollmächtig-
ten erteilt, aber dem Vollmachtgeber oder einem Dritten zur Weitergabe übersandt 
wurde, kann bei der Funktion »Ausfertigungserteilung hinzufügen« im dortigen Text-
feld »Bemerkung« freiwillig erfasst werden. Die Eintragung der Postadresse in nicht 
erforderlich. Es soll erkennbar sein, welche »Person« die Ausfertigung erhalten hat. 
Dazu sind regelmäßig Vorname, Nachname und Geburtsdatum bei natürlichen Per-
sonen und Firma, Sitz, HR-Nummer sowie Amtsgericht bei nichtnatürlichen Per-
sonen einzutragen.

Als Datum der Erteilung der Ausfertigung ist nicht der Tag der Beurkundung, z.B. 
Tag der Beurkundung der Grundschuld, einzutragen, sondern der Tag an dem die 
Ausfertigung erteilt wird (in der Regel der Tag an dem z.B. die vollstreckbare Aus-
fertigung an den Grundschuldgläubiger versandt wird).

In dem Fall, dass eine Ausfertigung an zwei oder mehrere Personen erteilt wird, 
sind sämtliche Empfänger zu dieser einen Ausfertigung zu erfassen. Nicht damit zu 
verwechseln ist folgender Fall: Wenn zwei Ausfertigungen jeweils nur einem Bevoll-
mächtigten erteilt werden, wird bspw. Bevollmächtigter 1 zu Ausfertigungserteilung 
lfd. Nr. 1 als Empfänger und Bevollmächtigter 2 zu Ausfertigungserteilung lfd. Nr. 2 
als Empfänger erfasst.

Die Rückgabe oder Einziehung einer Ausfertigung, z.B. im Falle des Widerrufs einer 
Vollmacht, ist ebenfalls im Urkundenverzeichnis zu vermerken. Ebenfalls im Urkun-
denverzeichnis zu vermerken ist die Aufhebung einer Vollstreckungsklausel oder die 
Neuerteilung einer Vollstreckungsklausel, etwa bei der Abtretung einer Grundschuld. 
Insoweit ist jeweils zu empfehlen, hierüber einen entsprechenden Vermerk auf einem 
gesonderten Blatt zu erstellen und dieses Blatt zur (Papier) Urschrift zu nehmen und 
ebenfalls zur elektronischen Fassung der Urschrift einzustellen.
 Praxishinweis:

Da die Erteilung von Ausfertigungen zwingend im Urkundenverzeichnis zu ver-
merken ist, sollte überlegt werden, die in der notariellen Praxis übliche Erteilung 
von Ausfertigungen zur Vorlage beim Grundbuchamt oder Nachlassgericht zu 
ändern, und dorthin nur noch beglaubigte Abschriften zu übersenden. Beglau-
bigte Abschriften sind in der Regel für jede Form der Antragstellung bei Gericht 
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ausreichend (siehe hierzu auch die Abhandlung von Woinar, notar 2022, 90: 
§ 14b FamFG in der notariellen Praxis). Die Erteilung von Abschriften, auch 
von beglaubigten Abschriften, ist nicht im Urkundenverzeichnis zu vermerken.

@@@

Ausfertigungserteilungen sind zu bestätigen (§  20 Abs.  1 Nr.  2, Abs.  2 Nr.  3 
NotAktVV). Die Bestätigung von Ausfertigungserteilungen können Notarinnen oder 
Notare, aber auch dazu berechtigte Mitarbeitende des Notars vornehmen (siehe 
hierzu HK-NotarR/Strauß, NotAktVV, § 20 Rn. 9).

gg)  Weitere Angaben bei Verfügungen von Todes wegen

Nach § 16 Abs. 1 NotAktVV ist bei Verfügungen von Todes wegen, die der Notar 
dem Amtsgericht zur besonderen amtlichen Verwahrung abliefert (§ 34 Abs. 1 und 
2 BeurkG), im Urkundenverzeichnis zu vermerken, wann er die Verfügung von 
Todes wegen abgeliefert hat. In der Begründung des Verordnungsgebers zu § 16 
Abs. 1 NotAktVV ist insoweit ausgeführt, dass ohne die Angabe des Ablieferungsta-
ges die Überprüfung der Arbeitsabläufe im Rahmen der aufsichtlichen Prüfung der 
Amtsgeschäfte erschwert ist. Gem. § 34 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2 BeurkG ist der Notar 
angehalten, die Verfügung von Todes wegen unverzüglich in besondere amtliche Ver-
wahrung zu geben (ein Zeitraum von 5–14 Werktagen zwischen Beurkundung und 
Ablieferung ist nicht zu beanstanden, Grziwotz/Heinemann, § 34 BeurkG Rn. 18).

»Technisch« dürften insoweit in der Praxis zwei Eintragungen bei einer Verfügung 
von Todes wegen in das Urkundenverzeichnis erforderlich sein; 1. Eintrag = Ein-
tragung der Verfügung von Todes wegen als solche in das Urkundenverzeichnis, 2. 
Eintrag = Tag der Ablieferung der Verfügung von Todes wegen an das zuständige 
Amtsgericht. Die Angabe der Verwahrnummer des Zentralen Testamentsregisters ist 
nicht vorgeschrieben, kann aber gem. § 17 Abs. 2 NotAktVV in das Urkundenver-
zeichnis eingetragen werden.

Ist Gegenstand der Eintragung ein notariell verwahrter Erbvertrag, so ist dies im 
Urkundenverzeichnis gem. § 16 Abs. 2 NotAktVV zu vermerken. Diese Vorschrift 
stellt sicher, dass die beim Notar verwahrten Erbverträge (also nicht an das Amtsgericht 
nach der Beurkundung abgelieferten) im Urkundenverzeichnis eindeutig ausgewie-
sen sind und so Auswertungen erstellt werden können, die die notariell verwahrten 
Erbverträge abbilden. So ist gewährleistet, dass das Urkundenverzeichnis die Funk-
tion des bisherigen Erbvertragsverzeichnisses nach § 9 DONot ersetzt (siehe hierzu 
Weingärtner/Ulrich, § 16 NotAktVV Rn. 3 ff .).

Nach § 16 Abs. 3 NotAktVV sind bei den vom Notar verwahrten Erbverträgen 
die nachträgliche Abgabe in die besondere amtliche Verwahrung beim Amtsgericht 
unter Angabe des entsprechenden Tages in das Urkundenverzeichnis einzutragen (der 
Eintragungsvermerk im Urkundenverzeichnis betriff t nur die ab dem 01.01.2022 
errichteten Erbverträge). Gleiches gilt für die Ablieferung an das Amtsgericht im 
Erbfall und die Rückgabe des Erbvertrages an die Vertragsschließenden. Dadurch 
wird im Falle der Ablieferung an das Amtsgericht die Einhaltung der Amtspfl icht 
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nach § 34a Abs. 3 Satz 1 BeurkG dokumentiert. Bei der Rückgabe des Erbvertrages 
aus der Verwahrung des Notars beziehungsweise der Verbringung in die besondere 
amtliche Verwahrung ist aus dem Urkundenverzeichnis somit ersichtlich, dass sich 
die Urschrift nicht mehr in der Verwahrung der Notarin oder des Notars befi ndet. 
§ 16 Abs. 3 Nr. 3 NotAktVV ist auch anzuwenden auf Erbverträge, wenn nach einer 
30-jährigen Verwahrung beim Notar nicht ermittelt werden kann, ob der Erbfall ein-
getreten ist (§ 351 Satz 2 FamFG und § 8 DONot).

hh)  Sonstige Angaben (Nachtrags- und Änderungsurkunden)

Wird durch eine Urkunde der Inhalt einer anderen Urkunde berichtigt, geändert, 
ergänzt oder aufgehoben, so ist bei den im Urkundenverzeichnis eingetragenen Urkun-
den, also den »Vorurkunden« (die berichtigt, geändert, ergänzt oder aufgehoben wer-
den), auf die jeweils andere Eintragung zu verweisen, § 17 Abs. 1 NotAktVV. Die 
Vorschrift hilft zu vermeiden, dass bei einem späteren Rückgriff  auf Urkunden (etwa 
bei einer nachträglichen Abschriften- oder Ausfertigungserteilung) deren Berichti-
gung, Ergänzung oder Änderung übersehen wird. Sie bezieht sich auf Urkunden, 
die den Inhalt einer anderen, ebenfalls im Urkundenverzeichnis desselben Notars 
befi ndlichen Urkunde berichtigen, ändern, ergänzen oder aufheben; darunter sind 
Nachtragsbeurkundungen nach §§ 44a Abs. 3, 44b BeurkG zu verstehen, nicht 
bloße Nachtragsvermerke nach § 44a Abs. 2 BeurkG (siehe hierzu HK-NotarR/
Strauß, NotAktVV, § 17 Rn. 2 ff .); hierher gehört nicht die »Verbindung« zwischen 
einem Grundstückskaufvertrag (mit Belastungsvollmacht) und der entsprechenden 
Finanzierungsgrundschuld. Für eine gewisse »Übergangszeit« werden entsprechende 
Eintragungen (»Querverweise«) auch noch in der Urkundenrolle erforderlich sein. In 
der Software für das Elektronische Urkundenarchiv ist die »Verbindung von Nach-
tragsurkunden« so umgesetzt, dass das Setzen einer Verbindung auch dazu führt, dass 
beim Abruf von Dokumenten aus der elektronischen Urkundensammlung auch die 
Dokumente aus den verbundenen Einträgen angeboten werden.

Nach § 17 Abs. 2 NotAktVV können insoweit weitere Angaben in das Urkundenver-
zeichnis aufgenommen werden, soweit diese der Erfüllung der Amtspfl ichten dienen. 
§ 17 Abs. 2 Satz 1 NotAktVV bildet die Bemerkungsspalte der früheren Urkunden-
rolle nach. Hier könnte nach den Vorstellungen des Verordnungsgebers beispielsweise 
eingetragen werden, dass ein Dokument wegen Überformats (z.B. eine Teilungser-
klärung nach § 8 WEG nebst Aufteilungsplänen) nicht in die elektronische Form 
übertragen wurde. Als weitere Bemerkung erfassen kann die Notarin oder der Notar 
weiterhin die Rückgabe (»Einziehung«) einer Ausfertigung oder die Kraftloserklä-
rung einer Vollmachtsurkunde oder, sofern hierfür kein eigenes Feld vorgesehen ist, 
Angaben zu den Erbverträgen nach § 16 Abs. 2 NotAktVV.

Nicht verpfl ichtend, aber gleichwohl zweckmäßig und gem. § 17 Abs. 2 NotAktVV 
zulässig sind Querverweise bei anderen Urkunden, die in einem engeren sachlichen 
Zusammenhang zueinander stehen, ohne dass die spätere Urkunde in den Bestand 
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oder Inhalt der früheren Urkunde eingreift. Als Beispiele für zweckmäßige Querver-
weise können genannt werden (BeckOK BeurkG/Echternach, § 17 NotAktVV Rn. 2):
1. Kaufvertrag und später beurkundete Aufl assung
2. Teilfl ächenkaufvertrag und Identitätserklärung/Messungsanerkennung
3. Genehmigungserklärung/Vollmachtsbestätigung eines Beteiligten zu einer eigenen 

Urkunde
4. Vertragsangebot und Vertragsannahme.

Querverweise sind jedoch nicht erforderlich, wenn im Rahmen eines Bauträgerpro-
jekts zu einer Teilungserklärung/Baubeschreibung später entsprechende Bauträger-
verträge beurkundet werden. Ein »freiwilliger« Querverweis ist jedoch möglich. Es ist 
auf keinen Fall erforderlich, die Bezugsurkunde bei dem Bauträgervertrag als weiteres 
Dokument in die elektronische Urkundensammlung einzustellen.

Nach § 17 Abs. 2 Satz 2 NotAktVV sind solche Angaben strukturiert zu erfassen, 
soweit die Urkundenarchivbehörde dies vorsieht. Die Bundesnotarkammer kann also 
neue Felder zur Aufnahme bestimmter Bemerkungen vorsehen, ihr soll insoweit eine 
gewisse Flexibilität bei der Gestaltung des Urkundenverzeichnisses zustehen. Die 
Notarin oder der Notar ist vor dem Hintergrund einer geordneten und einheitlichen 
Verzeichnungsführung verpfl ichtet, solche Felder im Urkundenverzeichnis zu nutzen.

c)  Zeitpunkt der Eintragungen

In § 18 Satz 1 NotAktVV wird die Pfl icht begründet, Eintragungen in das Urkun-
denverzeichnis zeitnah, spätestens 14 Tage nach der Beurkundung oder der sonsti-
gen Amtshandlung vorzunehmen, insbesondere um dessen Aktualität und damit die 
Möglichkeit sicherzustellen, die Urkunden über das Urkundenverzeichnis erschließen 
zu können.

In der notariellen Praxis dürfte es aber üblich sein, dass die Eintragungen am Tag 
nach der Beurkundung bzw. der sonstigen Amtshandlung vorgenommen werden. Das 
»Ansammeln« von Eintragungen birgt sonst die Gefahr, dass Urkunden versehentlich 
nicht in das Urkundenverzeichnis eingetragen werden.

Im XNP-Modul »Urkundenverzeichnis« angelegte UVZ-Eintragungen können direkt 
»eingetragen« oder zunächst nur »gespeichert« werden. Mit der Eintragung entsteht 
ein rechtsverbindlicher Inhalt des Urkundenverzeichnisses. Danach sind Änderun-
gen und Korrekturen nur noch unter den Voraussetzungen des § 20 NotAktVV 
zulässig und undokumentierte Änderungen deshalb technisch nicht mehr möglich.

Es gibt aber auch die Möglichkeit, die angelegten Daten zunächst nur zu »Speichern« 
mit dem Status »in Vorbereitung«. Insoweit können – mit Ausnahme der Urkunden-
verzeichnisnummer – Änderungen, Ergänzungen und Korrekturen ohne Dokumen-
tationspfl icht geändert werden. In diesem Status angelegte UVZ-Einträge können 
aber nicht mehr vollständig gelöscht werden. Die bereits vergeben UVZ-Nr. bleibt 
bestehen! Sie kann nur durch Änderungen aller eingetragenen Daten für einen ande-
ren Vorgang verwendet werden. Zu beachten ist hierbei, dass nur durch das Eintragen 
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